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1  Von folgenden Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen: 
1.1 Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
1.2 Kreis Pinneberg 
1.3 Naturschutzbund Schleswig-Holstein 
1.4 E.ON Hanse AG 
1.5 Deutsche Telekom AG 
1.6 Forstbehörde Mitte des Landes Schleswig-Holstein 

 
 
 
Folgende Träger öffentlicher Belange hatten keine Bedenken, auf Abdruck wird daher verzichtet:  
Holsteiner Wasser GmbH 
Abwasserzweckverband Südholstein (über Abwasserzweckverband Pinneberg)  
Stadt Uetersen 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
 
 
Während der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.) Der Stellungnahme wird gefolgt. Die 
Festsetzungsdichte wird verringert, die Festlegung einer 
Geschossigkeit und einer Grundflächenzahl entfallen. Art 
und Maß der zukünftigen Bebauung lassen sich in 
ausreichender Weise aus der bestehenden Bebauung 
ableiten, so dass die Voraussetzungen zur Aufstellung 
dieser Satzung gegeben sind.  
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Zu 
1.1 
 

 
 

 
 
 
Zu 2.) Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
Die erfassten Flächen dieser Satzung liegen zwar außerhalb 
des Achsenraums, gehören aber zum dort befindlichen 
Ortszentrum. Die vorgesehene Bebauung ergänzt das 
Ortszentrum und geht nach Westen nur unwesentlich über 
die bestehende Bebauung hinaus. Die einbezogenen 
Außenbereichsflächen sind bereits durch die bauliche 
Nutzung der angrenzenden Bereiche vorgeprägt 
Landesplanerische Ziele sind deswegen und wegen des 
geringen Umfangs der Neubebauung nicht berührt. 
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1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Gemeinde Groß Nordende 
Beteiligung der TÖB gem. § 4 (2) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Träger öffentlicher Belange im Fachdienst Umwelt des Kreises nehmen zu dem o.a. Plan 
wie folgt Stellung: 
 
Gesundheitlicher Umweltschutz: 
Keine Bedenken. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Grundsätzlich: 
Auf Belange des vorsorgenden Bodenschutzes wird nicht eingegangen. Hinsichtlich der 
grundsätzlich möglichen Konflikte mit vorhandenen schädlichen Bodenveränderungen, 
Altlasten und/ oder Altablagerungen fehlen Aussagen der planaufstellenden 
Gebietskörperschaft. 
 
Im Einzelnen bestehen folgende Informationen/ Hinweise : 
- Am Gemeindezentrum 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Altablagerungen im Plangeltungsbereich und im Bereich 
der vorgesehenen Ausgleichsfläche nicht bekannt.  
Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen und/ oder Altlasten aus früheren gewerblichen 
Nutzungen von Grundstücken im B-Plan-Gebiet liegen zur Zeit nicht vor.  
Für zukünftige Bauvorhaben ist sicherzustellen, dass bei Auftreten von Bodenbelastungen die 
Belange der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
 
Sollten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes/ bei den Erschließungsarbeiten bzw. 
beim Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine 
Altablagerung und/ oder eine Belastung oder Kontamination des Bodens mit Schadstoffen 
hindeuten, so ist der Fachdienst Umwelt – Untere Bodenschutzbehörde – beim Kreis 
Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt. Es wird ein 
entsprechender Hinweis in die Begründung aufgenommen.  
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Zu 
1.2 

Ansprechpartnerin bei der unteren Bodenschutzbehörde: Frau Weik, Telefon: 04101/ 212 368. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Keine Bedenken, die artenschutzrechtlichen Belange sind berücksichtigt. Die 
Ausgleichsmaßnahmen sind im Vorwege mit der UNB abgestimmt. 
 
Wasserbehörde: 
 
Am Gemeindezentrum 
Keine Bedenken. 
 
Wasserschutzgebiete: 
 
Am Gemeindezentrum 
Kein Wasserschutzgebiet 
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Zu 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt. Es wird ein 
entsprechender Hinweis in die Begründung aufgenommen.  
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Zu 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die erfassten Flächen 
dieser Satzung liegen zwar außerhalb des Achsenraums, 
gehören aber zum dort befindlichen Ortszentrum. Die 
vorgesehene Bebauung ergänzt das Ortszentrum und geht 
nach Westen nur unwesentlich über die bestehende 
Bebauung hinaus. Die einbezogenen Außenbereichsflächen 
sind bereits durch die bauliche Nutzung der angrenzenden 
Bereiche vorgeprägt. Deswegen und wegen des geringen 
Umfangs der Neubebauung steht diese Satzung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht entgegen. 
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1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme ist bereits gefolgt. Die entsprechenden 
Inhalte sind bereits in der artenschutzrechtlichen 
Stellungnahme enthalten. Dort heißt es in der Betrachtung 
des Fledermausvorkommens:“ Die Baufeldräumung im 
Vorfeld der Bebauung ist jedoch zur sicheren Vermeidung 
von Tötungsverboten (§ 42 (1) Nr. 1 BNatSchG) außerhalb 
der sensiblen Brut- und Überwinterungszeiten 
durchzuführen.“ 
In der avifaunistischen Betrachtung heißt es ebenfalls:“ Zur 
sicheren Vermeidung des Tötungsverbotes (§ 42 (1) Nr. 1 
BNatSchG) sind jedoch etwaige Fällungen von 
Einzelbäumen und die Räumung des Baufeldes außerhalb 
der für die Avifauna sensiblen Brutzeiträume 
durchzuführen.“ 
Eine Änderung des Wortes „Tötungsverbotes“ in allgemeiner 
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„Verbotstatbestände“ wird vorgenommen. 
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1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Bei der Realisierung der 
durch diese Satzung ermöglichten Wohngebäude werden 
die jeweiligen Bauherren eine Abstimmung mit der E.ON 
Hanse AG vornehmen. 
 
 



Stellungnahmen von Behörden Abwägung der Gemeinde 

 12

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Bei der Realisierung der 
durch diese Satzung ermöglichten Wohngebäude werden 
die jeweiligen Bauherren eine Abstimmung mit der 
Deutschen Telekom vornehmen. 
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1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Der Vorhabenträger wird 
die Waldumwandlung frühzeitig beantragen. 

 


